
[ca . 1630]
"AMBT UNDT BEVELCH DESS WACHTMEISTERS"

"Der Wachtmeister soll eiyi erfahrner Man sein . . . undt soll dreyer Qualiteten
sonderlich gezierdt sein 3 alss nemlichen dass er ein man gutter policy sey 3
eines gutten geists 3 frech 3 undt behertzt.
Er soll die Zahll der Soldaten seines Fendtleins woll wiessen 3 wie viel Muss-
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quetierer , hamischter oder Spiessknecht , wie viel hallebardierer , undt ande¬
re.

Dass er alzeit die besten undt wackerste Männer in die ersteyi undt letzten
glieder thue 3 befindt sich sein Feyidlein allein , wirdt er die beyden seiten
auch woll versehen.

Dass er offt an seineyi befelch gedenke , soyiderlich die Schlachtordnungen nach
befelch undt gestalt des Orts wüsse Zuendem , und dass er sich wol besiyine
wass er hatt fechten machen , damit er im fall der noth kein fehler schiesse.

Dass er eiyieyi sonderlichen fleyss trage 3 . . . dass die Soldaten ihre wehr
guet 3 suber undt gantz halten 3 und dass sie Jederzeit mit . . . Kriegs Muni¬
tion wolversehen seyen.

Dass er de ?i Soldateyi streyig sey 3 undt sich zu förahten machen 3 ist es dass
er schlagen muss 3 soll er dasselbiege mit der hallebarten 3 undt nicht mit
feüsteyi thun 3 weder er yioch ayidere Ambtslüth 3 undt dass sy die Soldateyi nie-
maleyi mit schelt - oder wigebürliehen Worten tractieren 3 wie wol er den Sol¬
daten im befelch ruch 3 widt streng sein soll 3 so soll er usserhalb immer gü¬
tig undt fründlich mit ihnen sein.

Er soll die Wachten ufführen wofern kein köher Ambtsman vorhanden sey.

Er wirdt Jeder gattung Wehr . . . zusammen stellen 3 undt sehen 3 dass sie die¬
selbiegen zierlich tragen.

Er soll alle wendwigen über ein Schlachtordnung woll wissen 3 wie auch die
soldateyi zum streit anzuführen 3 wo aber sich ein höher Ambtsman alda befindt 3
wirdt er fleyssieg umb die Schlachtordnung gehen undt sehen dass ein Jeder
sein gliedt undt Regen sambt seyner distanz wolhalte 3 die Soldaten nach be¬
felch wiesse 3machen zu schiessen 3 undt wirdt dass Jenig alles wissen zu thun 3
so uss seines Hauptmans befelch kompt.

Er wirdt allerley proviant undt kriegs Munition empfahen 3 dieselbiegen nach
befelch undt Ordnung usszutheilen.

Er soll ein uffsehens haben 3 dass die Soldaten dass Pulfer 3 kugeln 3 Zündt-
strick undt andere Munition nit verschwenden . . .

Er wirdt mit andern Wachtmeistern den befelch der Wachten vom Obersten Wacht¬
meister empfahen.

Er soll ein sonderliche uffsehen über die Compagnie haben 3 undt soll seinen
Hauptman aller Sachen advisiren .

Er soll sonderlich woll leryieyi ein wacht verseheyi . . . uyid seheyi ob die Solda¬
ten all daruff syeyi 3 und sol die abwesenden beschicken 3 oder selber holen 3
soll auch stets hin undt wieder gehen 3 so wol die schiltwächter zübesucheyi 3
alss zuhorchen ob er nichts gespürt.

Er wirdt befehleyi umb welche Zeyt mayi die Schiltwächter usstelleyi soll 3 undt
deyi Rottmeisteryi alleyi befelch gebeyi 3 wie er denselbiegeyi empfayigen hatt.

Er soll nie keiyi ayider wehr alss seiyi seiteyi wehr und hallebarteyi trageyi . . .
und ein gutes ufsehen zu alleyi Sachen haben.

Er soll die Soldaten offt ihres befelchs undt pflicht ermahnen.

Es were hochnotwendieg „ dass under Jedem Fendtlein Zwen Wachtmeister weren 3
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damit Jederzeit einer in der nachhuet , der ander neben den gliederen Marchie-
ret , damit die Soldateτ ^ in besser Ordnung Marschierten.

Jst er in Guamison wirdt er sich gegen dem abendt uf dem lermen platz fin¬
den lassen , dass wort von den Obersten Wachtmeister Zuempfahen , dessglie-
chen auch in einem Quartier ; were aber der Oberste Wachtmeister anders wo ge-
losiert 3 wirt er dahin gehen oder Rietten , dasselbiege Zu holen.

Wan man losiert 3 soll er wie auch andere Ambtsleüt im Quartier umbher gehen
zu losen ob kein Unordnung noch klagnus vorhanden sey . . .

Wan man ufbriecht 3 so hatt er drey Sachen sonderlich Zuthun Erstlichen dass
Er ein wenig darvor 3 ehe man ufbriecht 3 im Quartier hin undt wieder Reitte 3
oder gange 3 Zusehen ob keine klagnussen vorhanden seyen 3 wie auch die Solda¬
ten zu seines hauptmans herberg Zumahnen 3 undt umb ein gutten Guide ?i Zusehen.

Zum andern dass er an der pforten oder Ussgangs des Quartiers seye 3 wan man
verrücken will 3 die Soldaten in Ordnung Zustellen } die hinder bliebende nach
Zumahnen 3 undt die klagnussen Zu verhören.

Um drietten wan alles für ist 3 soll er die nachhutt halteyi , und sehen 3 dass
keiner dahindeyy bleibe 3 sehe er dass die nachhuet nit woll der vorhutt fol¬
gen möchte 3 soll er schreyen dass man halte 3 dan besser ist das man offt
halte 3 alss ein einziegen dahinden Zulassen 3 es seye dan dass man eylen muss 3
soll auch eiyi ufsehens haben 3 dass sie ihre glieder woll halten Jhre wehr
Zimlich tragen 3 undt wo sie unsauber oder schlim daher kommen3 soll er sie
darumb Zu rede stellen.

Er soll den neüw ankommende ?i mit gütte befehlen 3 damit er sie nit erschrecken
oder in Unordnung bringe.

Dass er die Soldaten ohne grosse Ursach nit schlage 3 dan zu dem dass er ih¬
nen unrecht thut 3 macht er sich gegen ihnen verhast 3 undt vertreibt sie vom
Fendiein sondern soll ussenthaVb des befelchs mit ihnen frölich und fründt-
lich sein .

Er soll wan er der wacht ist im wachthaus liegen 3 undt die erste Runde thun 3
wan man in Guamison liegt.

Er soll wie auch andere Ambtsleüth 3 wan er der wacht ist bey der pforten
sein 3 wan man sie uf oder zu thut.

Dass er dass wort 3 wie vor gemelt , vom Obersten Wachtmeister uf dem lermen
pflatz [ .' ] oder anderstwo empfahe 3und dasselbiege seinen hauptman Lütenant
undt Fenderich bringe 3 demnach den Rottmeister so der wacht 3 wan alles usge-
stelt ist.

Dass er die Rotten glicJvnache 3 undt alt und neüwe durch einander vermische.

Dass er sich dem Obersten Wachtmeister Zulieben mach , ihme gehorsame , wzdt
ihn offt heimsuche.

Dass er wo müglich ist vielerley Ursachen halben schreyben undt lesen könne.

Dass er offt in kriegs Zeytten im Quartier hin undt her Spatziere 3 er sey
im feldt oder Guamison.

Wo ihme oder andern etwa ein pflatz befohlen wirdt 3 soll man . . . erfragen,
was man zuthun habe , damit man nit etwan einen pflatz anderst übergebe , oder



verliesse,
se. rr alss ilvne befohlen ist 3 oder nit etwa einen andern fehler sahies-
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